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1.  Einleitung 
 
Gemäß dem Berliner Wohnteilhabegesetz (WTG) erstellt die nach dem WTG zuständige Aufsichtsbehörde 
(Heimaufsicht) jährlich einen Tätigkeitsbericht. Aufgrund der erweiterten Aufgaben der Heimauf-sicht im 
Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie konnte im Berichtsjahr 2020 kein jahresbezogener Tätigkeitsbericht 
erstellt und veröffentlicht werden. Deshalb wird für die Berichtsjahre 2020 und 2021 ein Doppelbericht 
vorgelegt. In Kapitel 4 dieses Berichtes wird auf die besonderen Aufgaben- und Tätigkeitsschwerpunkte 
der Berliner Heimaufsicht seit Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie explizit eingegangen.  
 
Das „Gesetz über Selbstbestimmung und Teilhabe in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen“ vom 3. 
Juni 2010 (Wohnteilhabegesetz – WTG 2010) wurde durch die Neufassung des Gesetzes (Wohnteilhabe-
gesetz – WTG 2021) vom 4. Mai 2021 abgelöst. Das neue WTG gilt ab 1. Dezember 2021. Im vorliegenden 
Tätigkeitsbericht 2020/2021 wird im Fließtext zugunsten der Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit für die 
Leserinnen und Leser bei Bezug auf die Rechtsgrundlage auf das WTG 2021 verwiesen. Zusätzlich wird in 
Fußnoten die vorherige Rechtsgrundlage des WTG 2010, wenn vorhanden, benannt. In Kapitel 5 werden 
für die Leserin bzw. den Leser zusammenfassend die Inhalte der Novellierung des WTG erläutert. 
 
Der Tätigkeitsbericht 2020/2021 stellt unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Bestimmungen die 
im Rahmen der Tätigkeit der Berliner Heimaufsicht gewonnenen Erkenntnisse für den Zeitraum vom 1. 
Januar 2020 bis 31. Dezember 2021 dar. Für die Grunddaten der betreuten gemeinschaftlichen Wohnfor-
men nach dem WTG und die Personaldaten der Heimaufsicht wird für diesen Bericht als einheitlicher 
Stichtag der 31. Dezember 2020 (Jahr 2020) bzw. der 31. Dezember 2021 (Jahr 2021) zugrunde gelegt. 
 
2.  Erläuterung der Rechtsgrundlagen 
 
Die Rechtsgrundlagen für die Tätigkeit der Berliner Heimaufsicht im Berichtszeitraum sind das Wohnteil-
habegesetz und die dazu gehörenden drei Rechtsverordnungen in der jeweils geltenden Fassung. 
 
Das „Gesetz über Selbstbestimmung und Teilhabe in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen“ 
(Wohnteilhabegesetz - WTG) ist eine Rechtsvorschrift des Landes Berlin und trat am 1. Juli 2010 in Kraft. 
Das WTG löste im Land Berlin damit den ordnungsrechtlichen Teil des bisherigen Heimgesetzes des Bun-
des (HeimG) ab. Der zivilrechtliche Teil des bisherigen Heimgesetzes wurde bereits durch das am 1. Okto-
ber 2009 in Kraft getretene Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) des Bundes ersetzt. Das 
Wohnteilhabegesetz (WTG 2010) wurde durch die Neufassung des Wohnteilhabegesetz (WTG 2021) vom 
4. Mai 2021 abgelöst. Die Neufassung wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin Nr. 35 vom 12. 
Mai 2021 veröffentlicht. 
 
Das neue WTG gilt ab 1. Dezember 2021. Das Inkrafttreten erfolgt in zwei Stufen: 
 
•  grundsätzlich Inkrafttreten für alle Wohnformen einschließlich neuer Pflege-Wohngemeinschaf-

ten am 1. Dezember 2021, 
•  für bereits bestehende Pflege-Wohngemeinschaften wird das WTG erst am 1. Juni 2023 wirksam.  
 
Ergänzend zum WTG gelten in Berlin im Berichtszeitraum drei aufgrund des WTG erlassene Verordnun-
gen. Es handelt sich hierbei um die 

• am 1. August 2011 in Kraft getretene Wohnteilhabe-Personalverordnung (WTG-PersV), 
• am 19. Oktober 2013 in Kraft getretene Wohnteilhabe-Bauverordnung (WTG-BauV), 
•  seit 1. Januar 2017 geltende Wohnteilhabe-Mitwirkungsverordnung (WTG-MitwirkV).  
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Das Berliner Wohnteilhabegesetz regelt die ordnungsrechtlichen Anforderungen an Leistungsanbieter 
zum Schutz von älteren oder pflegebedürftigen volljährigen Menschen und von volljährigen Menschen 
mit Behinderungen, die in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen leben und dort Pflege- und Betreu-
ungsleistungen erhalten. Betreute gemeinschaftliche Wohnformen im Sinne des WTG 2021 sind Pflege-
einrichtungen, Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe, Pflege-Wohngemeinschaften, Intensiv-
pflege-Wohngemeinschaften und Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderungen. Nachfolgend 
werden die betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen, die in den Anwendungsbereich des WTG fallen, 
erläutert. 
 
Pflegeeinrichtungen im Sinne von § 3 WTG1 sind Wohnformen mit mindestens drei Bewohnerinnen und 
Bewohnern, bei denen sich ein Leistungsanbieter gegen Entgelt in einem Vertrag verpflichtet, pflegebe-
dürftigen volljährigen Menschen Raum zum Wohnen oder Aufenthalt zu überlassen und Pflege- und Be-
treuungsleistungen vorzuhalten, anzubieten oder zu erbringen. Hierunter fallen Langzeitpflegeeinrichtun-
gen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Wohneinrichtungen mit Pflegeergänzung, Tages- oder Nachtpflegeein-
richtungen und Hospizeinrichtungen. 
 
Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe im Sinne von § 4 WTG2 sind Wohnformen, bei denen 
mindestens zehn Bewohnerinnen und Bewohner zusammenleben und sich ein Leistungsanbieter gegen 
Entgelt in einem Vertrag verpflichtet, volljährigen Menschen mit Behinderungen persönlichen Raum zum 
Wohnen und zusätzliche Räume zur gemeinschaftlichen Nutzung zu Wohnzwecken zu überlassen und 
Pflege- und Betreuungsleistungen vorzuhalten, anzubieten oder zu erbringen. 
 
Für viele pflege- und betreuungsbedürftige Menschen sowie Menschen mit Behinderungen stellt eine be-
treute Wohngemeinschaft eine Alternative zu einer stationären Einrichtung dar. Das WTG findet seit 2010 
auch Anwendung auf Pflege-Wohngemeinschaften und Wohngemeinschaften für Menschen mit Behin-
derungen, um dem Schutzbedürfnis der Nutzerinnen und Nutzer von Wohngemeinschaften Rechnung zu 
tragen. 
 
Pflege-Wohngemeinschaften im Sinne von § 5 WTG3 sind Wohnformen, bei denen mindestens drei und 
höchstens zwölf Nutzerinnen und Nutzer zum Zwecke einer gemeinschaftlichen Haushaltsführung in einer 
gemeinsamen Wohnung zusammenleben und ein oder mehrere Leistungsanbieter für die Nutzerinnen 
und Nutzer vertraglich Pflege- und Betreuungsleistungen vorhalten, anbieten oder erbringen. Über diese 
Voraussetzungen hinaus darf der Leistungsanbieter seine Büro-, Betriebs- oder Geschäftsräume nicht in 
einer Pflege-Wohngemeinschaft haben und eine Pflege-Wohngemeinschaft darf nicht organisatorisch Be-
standteil einer Einrichtung sein. Das WTG unterscheidet seit der Novellierung selbstverantwortete und 
anbieterverantwortete Pflege-Wohngemeinschaften. 
 
Eine Pflege-Wohngemeinschaft ist selbstverantwortet, wenn 
1. der Vertrag über die Erbringung der Pflege- und Betreuungsleistungen und der Vertrag über die 

Wohnraumüberlassung rechtlich und tatsächlich in ihrem Bestand voneinander unabhängig sind, 
2. die Nutzerinnen und Nutzer bei der Wahl und dem Wechsel des Leistungsanbieters oder der Leis-

tungsanbieter frei sind und 
3. die Nutzerinnen und Nutzer das Zusammenleben und die Alltagsgestaltung in der Wohngemein-

schaft vollständig selbst bestimmen und verantworten. 

Liegt eine der genannten Voraussetzungen (1 bis 3) nicht vor, handelt es sich um eine anbieterverantwor-
tete Pflege-Wohngemeinschaft. Als Pflege-Wohngemeinschaft in Betrieb gegangene Wohnformen wer-
den gemäß § 25 WTG von der Aufsichtsbehörde dahingehend überprüft, ob es sich um eine selbstverant-
wortete Pflege-Wohngemeinschaft, anbieterverantwortete Pflege-Wohngemeinschaft, Pflegeeinrichtung 
oder sonstige Wohnform handelt (Zuordnungsprüfung). 
 

 
1 § 3 WTG (2010) 
2 § 3 WTG (2010) 
3 § 4 Abs. 1 WTG (2010) 
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Neben Pflege-Wohngemeinschaften unterliegen ebenso Intensivpflege-Wohngemeinschaften dem An-
wendungsbereich des WTG. Intensivpflege-Wohngemeinschaften im Sinne von § 6 WTG sind  
betreute Pflege-Wohngemeinschaften, wenn 

- nach der Konzeption der Leistungserbringung die Pflege- und Betreuung von mindestens zwei 
außerklinisch intensivpflegebedürftigen Nutzerinnen und Nutzern vorgesehen ist oder 

- wenn zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Wohngemeinschaft mindestens zwei Nutzerinnen 
und Nutzer außerklinisch intensivpflegebedürftig sind. 

Intensivpflege-Wohngemeinschaften sind anbieterverantwortete Pflege-Wohngemeinschaften. 
 
Die Gründerin oder der Gründer einer Pflege-Wohngemeinschaft muss sich gemäß § 24 Abs. 2 WTG vor 
der vorgesehenen Inbetriebnahme von der Aufsichtsbehörde beraten lassen (Pflichtberatung vor Inbe-
triebnahme). Inbetriebnahmen von Pflege-Wohngemeinschaften ohne vorangegangene Beratung sind 
unzulässig und können von der Aufsichtsbehörde untersagt werden. 
 
Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderungen im Sinne des § 7 WTG4 sind Wohnformen, bei 
denen mindestens zwei und höchstens neun Nutzerinnen und Nutzer in einer gemeinsamen Wohnung 
oder im Ausnahmefall mindestens drei und höchstens neun Nutzerinnen und Nutzer in mehreren Woh-
nungen zusammenleben und sich ein Leistungsanbieter gegen Entgelt in einem Vertrag verpflichtet, ihnen 
persönlichen Raum zum Wohnen und zusätzliche Räume zur gemeinschaftlichen Nutzung zu Wohnzwe-
cken zu überlassen sowie Pflege- und Betreuungsleistungen vorzuhalten, anzubieten oder zu erbringen, 
um ein eigenständiges Wohnen, gegebenenfalls unter Anleitung zu ermöglichen. 
 
3.   Aufgabenwahrnehmung durch die Heimaufsicht 
 
3.1 Allgemeines 
Nach § 34 Abs. 1 WTG5 ist die für das WTG zuständige Aufsichtsbehörde das Landesamt für Gesundheit 
und Soziales Berlin (LAGeSo). Im LAGeSo wurde die Heimaufsicht mit den Vollzugsaufgaben nach dem 
WTG und den dazu gehörenden Rechtsverordnungen betraut. Die Heimaufsicht ist somit für sämtliche 
Ordnungsaufgaben im Land Berlin nach dem WTG und seinen Verordnungen zuständig (gesamtstädtische 
Aufgabenwahrnehmung). 
 
Die Fachaufsicht über die Heimaufsicht wurde in den Berichtsjahren 2020 und 2021 in Bezug auf den Be-
reich der Pflege durch die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (SenGPG ab Januar 
2022: Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung – SenWGPG) und in Be-
zug auf den Bereich der Eingliederungshilfe durch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Sozia-
les (SenIAS) ausgeübt. 
 
Am Stichtag 31. Dezember 2021 verfügte die Heimaufsicht über insgesamt 27 Mitarbeiter(stellen) für die 
gesamte Aufgabenwahrnehmung nach dem WTG. Davon haben in den Berichtsjahren 2020 und 2021 25 
Mitarbeitende Vor-Ort-Kontrollen in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen vorgenommen. 
 
Die Heimaufsicht hat die Aufgabe, ältere, pflegebedürftige oder behinderte volljährige Menschen in be-
treuten gemeinschaftlichen Wohnformen vor Beeinträchtigungen zu schützen und sie dabei zu unterstüt-
zen, ihre Interessen und Bedürfnisse durchzusetzen. Zu diesem Zweck nimmt sie vielfältige und umfang-
reiche Aufgaben wahr, die nachstehend beschrieben werden.  
 
  

 
4 § 4 Abs. 2 WTG (2010) 
5 § 27 Abs. 1 WTG (2010) 
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Die Heimaufsicht 

• informiert und berät in allen Angelegenheiten nach dem Wohnteilhabegesetz und den dazu ge-
hörenden Verordnungen (§ 9 WTG)6, 

• erfasst die Anzeigen zu Einrichtungen (§ 19 WTG)7 und die Meldungen zu Pflege-Wohngemein-
schaften (§ 20 WTG)8 sowie die Mitteilungen bei betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen für 
Menschen mit Behinderungen (§ 21 WTG)9, 

• prüft, ob Einrichtungen die Anforderungen nach dem WTG und den dazu gehörenden Rechtsver-
ordnungen einhalten (§ 23 WTG)10. Bei Pflegeeinrichtungen und besonderen Wohnformen der 
Eingliederungshilfe finden sowohl Regelprüfungen als auch anlassbezogene Prüfungen statt, 

• prüft die Leistungserbringung bei Wohngemeinschaften anlassbezogen, wenn Hinweise auf Män-
gel vorliegen (§ 26 Absatz 1 WTG)11 bzw. seit der Novellierung des WTG in anbieterverantworteten 
Pflege-Wohngemeinschaften (auch in Intensivpflege-Wohngemeinschaften) in regelmäßigen Ab-
ständen auch anlasslos (§ 26 Absatz 2 und Abs. 3 WTG), 

•  kann Prüfungen angemeldet oder unangemeldet durchführen, 

• kann im Falle einer Mängelfeststellung gegenüber dem Leistungsanbieter ordnungsrechtliche 
Maßnahmen ergreifen (§§ 27 bis 32 WTG)12, wozu die Mängelbeseitigungsberatung (§ 28 WTG)13 
sowie verschiedene Formen von Anordnungen zur Durchsetzung von Mängelbeseitigungen (§§ 29 
bis 32 WTG)14 gehören, 

• erstellt über die Ergebnisse ihrer Prüfungen Prüfberichte in einer für Verbraucherinnen und Ver-
braucher verständlichen, übersichtlichen, anonymisierten und barrierefreien Form und veröffent-
licht diese auf ihren Internetseiten (§ 10 Absatz 2 bis 4; § 23 Absatz 14 WTG)15. Somit werden 
Prüfinhalte und -ergebnisse der Heimaufsicht entsprechend der Verpflichtung nach dem WTG 
transparent und der Öffentlichkeit in geeigneter Form zugänglich gemacht, 

• prüft bei Wohnformen für pflegebedürftige Menschen im Wege einer Zuordnungsprüfung, ob es 
sich um eine selbstverantwortete oder anbieterverantwortete Pflege-Wohngemeinschaft, Pflege-
einrichtung oder sonstige Wohnform handelt, die dem WTG unterliegt bzw. nicht unterliegt, und 
wird in Folge der Novellierung des WTG zukünftig bei Pflege-Wohngemeinschaften im Abstand 
von höchstens vier Jahren regelmäßige Zuordnungsprüfungen vornehmen (§ 25 WTG), 

• arbeitet mit Prüfinstanzen und Kostenträgern der Pflegeversicherung und Sozialhilfe sowie den 
für Gesundheit sowie für Soziales zuständigen Senatsverwaltungen zusammen, stimmt sich mit 
diesen ab und tauscht zur Aufgabenerledigung im gesetzlichen Rahmen mit ihnen Informationen 
aus. Hierfür besteht für den Bereich Pflege sowie für den Bereich der Eingliederungshilfe jeweils 
ein festes Arbeitsgremium nach § 35 Abs. 4 WTG16 (kurz: „AG 35“, ehemals „AG 28“). Den Vorsitz 
der AG 35 führt die Heimaufsicht. Die AG 35 tagen regelmäßig im Abstand von drei Monaten. 
Dabei erfolgt u. a. die Erörterung von Grundsatzfragen und besonderen Einzelangelegenheiten 
sowie ein Austausch über Prüfungsergebnisse. Darüber hinaus findet zwischen den Sitzungen the-
men- bzw. fallbezogen ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern statt. 

 

 
6 § 5 WTG (2010) 
7 § 13 WTG (2010) 
8 § 14 WTG (2010) 
9 § 15 WTG (2010) 
10 § 17 WTG (2010) 
11 § 18 WTG (2010) 
12 §§ 20 bis 25 WTG (2010) 
13 § 21 WTG (2010) 
14 §§ 22 bis 25 WTG (2010) 
15 § 6 Abs. 3; § 17 Abs. 13 WTG (2010) 
16 § 28 Abs. 4 WTG (2010) 
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3.2  Aufgabenschwerpunkte 
Die Schwerpunkte der Tätigkeit der Heimaufsicht liegen in der ordnungsbehördlichen Aufsichtsprüfung, 
in der allgemeinen Beratung nach § 9 WTG17 und im Nachgehen von Beschwerden. Für die Durchführung 
von Prüfungen der Leistungserbringung in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen hat die Heimauf-
sicht die in Abstimmung mit den zuständigen Senatsverwaltungen erarbeiteten Prüfrichtlinien zu beach-
ten. Diese legen die Kriterien für die Prüfungen, für das Verfahren zur Durchführung der Prüfungen sowie 
für die Erstellung von Prüfberichten fest. Die Prüfrichtlinien orientieren sich als verwaltungsinterne Prüf- 
und Arbeitshilfe für die Heimaufsicht an den ordnungsrechtlichen Vorgaben des WTG und den dazu ge-
hörenden Verordnungen. 
 
Die Aufgabenschwerpunkte der Heimaufsicht werden im Folgenden näher beschrieben, da sie Gegen-
stand der statistischen Angaben im Kapitel 6 des Berichts sind. 
 
3.2.1  Allgemeine Information und Beratung 
Die allgemeine Information und Beratung zum Wohnteilhabegesetz und den dazu gehörenden Rechtsver-
ordnungen gehört zu den Kernaufgaben der Heimaufsicht. Die Heimaufsicht informiert und berät Perso-
nen, die ein berechtigtes Interesse haben. Zum berechtigten Personenkreis gehören u. a. Bewohnerinnen 
und Bewohner bzw. Nutzerinnen und Nutzer, deren Angehörige bzw. gesetzlichen Vertreterinnen und 
Vertreter, Bewohnerbeiräte, Fürsprecherinnen und Fürsprecher und Wohngemeinschaftsvertretungen 
sowie Leistungsanbieter und deren Beschäftigte, ebenso Behörden und Institutionen. Mit der Aufgabe 
der Information, wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Heimaufsicht nicht nur auf den Einzelfall 
bezogene Auskünfte (Beratungen), sondern auch allgemeine Auskünfte (Informationen) erteilen kann.  
 
Eine qualifizierte Beratung setzt Fachkenntnisse und Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse der Rat su-
chenden Personen voraus. Beratungsschwerpunkte sind u. a. Beratungen zur Pflege-, Betreuungs- und 
Wohnqualität in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen, Beratungen und Informationen zu Einrich-
tungen und Wohngemeinschaften, Informationen zu Regelungen in Zivilverträgen, die mit Leistungsan-
bietern abgeschlossen wurden (insbesondere Wohn- und Betreuungsverträge nach dem Wohn- und Be-
treuungsvertragsgesetz - WBVG) sowie Beratungen und Informationen in Angelegenheiten der Mitwir-
kung nach der Wohnteilhabe-Mitwirkungsverordnung (WTG-MitwirkV) und in baulichen Angelegenheiten 
nach der Wohnteilhabe-Bauverordnung (WTG-BauV). 
 
Beratungen erfolgen nicht nur zu bestehenden Wohnformen, sondern auch zu beabsichtigten Inbetrieb-
nahmen von betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen, die in den Anwendungsbereich des WTG fallen. 
Die Information und Beratung zu Pflege-Wohngemeinschaften im Sinne des §§ 5 und 6 WTG verfolgt ins-
besondere das Ziel, den Beteiligten die Voraussetzungen für diese Wohngemeinschaften, die grundsätzli-
chen Unterschiede zu anderen betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen und die Rechtsfolgen zu ver-
deutlichen. 
 
3.2.2  Umgang mit Beschwerden 
Trotz Information, Beratung und regelmäßiger Prüfung durch die Heimaufsicht sowie andere Prüfinstan-
zen kann es in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen zu Beeinträchtigungen oder Gefährdungen der 
Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Nutzerinnen und Nutzer kommen. In diesem Fall können sich Be-
troffene an die Heimaufsicht als Anlaufstelle für Hinweise und Beschwerden wenden. 

In erster Linie wenden sich Angehörige bzw. gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter sowie Bewohner-
beiräte und Fürsprecherinnen und Fürsprecher von Pflegeeinrichtungen und Wohnformen der Eingliede-
rungshilfe an die Heimaufsicht. Beschwerden bzw. Hinweise auf Mängel kommen auch von Bewohnerin-
nen und Bewohnern bzw. Nutzerinnen und Nutzern, von Anwohnenden der WTG-Wohnformen, von Be-
schäftigten der Leistungsanbieter, von öffentlichen Stellen (z. B. Bezirksämter), von Kostenträgern (z. B. 
Pflegekassen) und dem Medizinischen Dienst, von Institutionen (z. B. Beschwerdestellen) oder sonstigen 
Personen, die ihre Interessen und Rechte oder die von Dritten beeinträchtigt sehen. 

 
17 § 5 WTG (2010) 
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Die Heimaufsicht geht Hinweisen oder Beschwerden konsequent nach und betreibt zielgerichtet die not-
wendige Sachverhaltsaufklärung. Sie klärt, ob WTG-relevante Sachverhalte betroffen und inwieweit wei-
tere Schritte erforderlich sind. Die Heimaufsicht entscheidet, ob eine weitergehende Prüfung in Form ei-
ner Vor-Ort-Begehung vorzunehmen ist. Durch das WTG ist die Heimaufsicht befugt, anlassbezogene Prü-
fungen durchzuführen, d. h. Beschwerden zu betreuten gemeinschaftlichen Wohngemeinschaften außer-
halb einer Regelprüfung nachzugehen.  

Auf Wunsch werden Hinweise oder Beschwerden der Beschwerdeführenden durch die Heimaufsicht ver-
traulich behandelt, insbesondere dann, wenn die Betroffenen negative Auswirkungen für sich oder Ange-
hörige befürchten. Ergeben sich Beschwerden im Bereich der Pflege informiert die Heimaufsicht zusätzlich 
die Landesverbände der Pflegekassen, die ihrerseits ggf. den MD bzw. den PKV-Prüfdienst mit einer Qua-
litätsprüfung gemäß § 114 ff. SGB XI beauftragen. Gemeinsame Prüfungen von Heimaufsicht und MD bzw. 
PKV-Prüfdienst sind möglich. 
 
3.2.3  Prüfungen durch die Heimaufsicht 
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Tätigkeit der Heimaufsicht liegt in der Durchführung von regelmäßigen 
und anlassbezogenen Prüfungen von betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen (§ 23 Abs. 5, § 26 Abs. 
1 WTG).  

Nach § 23 Abs. 6 WTG18 können sowohl angemeldete als auch unangemeldete Prüfungen durchgeführt 
werden. Beiden Prüfformen kommt eine eigenständige Bedeutung zu. Die Heimaufsicht entscheidet nach 
pflichtgemäßem Ermessen über die Form der Prüfung. Anlassbezogene Prüfungen werden regelhaft un-
angemeldet durchgeführt. 

Die Prüfungen der Heimaufsicht konzentrieren sich vorrangig auf die Struktur- und Prozessqualität, also 
darauf, ob die Rahmenbedingungen vor allem für eine ordnungsgemäße Pflege und Betreuung und die 
Möglichkeit der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und die Selbstbestimmung erfüllt sind. Dazu gehört 
ebenso die Prüfung, ob und inwieweit zur Aufgabenerledigung ausreichend personelle und sächliche Mit-
tel vorhanden sind bzw. ob Art, Umfang, Ablauf und Durchführung der Pflege und Betreuung den allge-
mein anerkannten Qualitätsstandards entsprechen. 
 
Bei Pflegewohnformen erfolgt die Prüfung der Ergebnisqualität, also des Pflege- und Betreuungszustan-
des der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Wirksamkeit der eingeleiteten Pflege- und Betreuungs-
maßnahmen im Rahmen der Qualitätsprüfungen nach § 114 ff. SGB XI durch den von den Landesverbän-
den der Pflegekassen beauftragten Medizinischen Dienst (MD) bzw. den PKV-Prüfdienst. Ist die Prüfung 
der Ergebnisqualität für eine bei der Heimaufsicht eingegangene Beschwerde erforderlich, so stimmt sie 
sich mit den Landesverbänden der Pflegekassen ab, ob von dort eine entsprechende Prüfbeauftragung an 
den MD bzw. den PKV-Prüfdienst erfolgen kann. 
 
Nach § 23 Abs. 3 WTG19 prüft die Heimaufsicht (stationäre) Pflegeeinrichtungen und Besondere Wohnfor-
men der Eingliederungshilfe (stationäre Einrichtungen für Menschen mit geistiger, körperlicher oder 
mehrfacher Behinderung, stationäre Einrichtungen für Menschen mit seelischer Behinderung) regelmäßig 
im Abstand von höchstens einem Jahr anlasslos (Regelprüfungen). Vollstationäre Kurzzeitpflegeeinrich-
tungen, teilstationäre Tages- und/oder Nachtpflegeeinrichtungen, (voll)stationäre Hospizeinrichtungen 
und einige dem Anwendungsbereich des WTG unterfallende Einrichtungen für ältere Menschen (ab 1. 
Dezember 2021: Wohneinrichtungen mit Pflegeergänzungen) prüft sie regelmäßig im Abstand von höchs-
tens drei Jahren. Darüber hinaus kann die Heimaufsicht nach § 23 Abs. 5 WTG20 Pflegeeinrichtungen und 
Besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderung prüfen, wenn Hinweise auf Mängel vorliegen 
oder wenn festgestellt werden soll, ob Maßnahmen nach den §§ 27 bis 32 WTG21 beachtet werden (an-
lassbezogene Prüfungen). Insofern unterliegen Anlassprüfungen anders als Regelprüfungen keinen fest-
gelegten zeitlichen Abständen, sondern sind vielmehr situationsabhängig. 
 

 
18 § 17 Abs. 5 WTG (2010) 
19 § 17 Abs. 3 WTG (2010) 
20 § 17 Abs. 4 WTG (2010) 
21 § 20 bis 25 WTG (2010) 
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Bei (teil)stationären Pflegeeinrichtungen werden der Heimaufsicht die Prüfberichte des MD bzw. des PKV-
Prüfdienstes aufgrund der Regelungen des § 35 WTG22 zugeleitet und von ihr unter ordnungsrechtlichen 
Aspekten ausgewertet. Sofern erforderlich, ergreift die Heimaufsicht auch auf Basis der Prüfergebnisse 
des MD bzw. des PKV-Prüfdienstes ordnungsrechtliche Maßnahmen. 
 
Im Gegensatz zu stationären Einrichtungen wurden betreute Wohngemeinschaften im Berichtszeitraum 
nicht regelmäßig, sondern ausschließlich anlassbezogen geprüft. Das bedeutet, sofern die Heimaufsicht 
Hinweise auf Mängel bei der Leistungserbringung erhielt, entschied die Heimaufsicht über die Durchfüh-
rung einer anlassbezogenen Prüfung. Sofern eine Vor-Ort-Prüfung erfolgt, darf die Heimaufsicht grund-
sätzlich nur mit Zustimmung von mindestens einer Nutzerin bzw. eines Nutzers die gemeinschaftlichen 
Räumlichkeiten der Wohngemeinschaft bzw. nur mit Zustimmung der jeweiligen Nutzerinnen bzw. Nutzer 
deren individuelle Räume als Hausrechtsinhaber betreten und die Leistungserbringung prüfen. Zur Ab-
wendung einer dringenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist eine Zustimmung der 
Nutzerinnen und Nutzer nicht erforderlich. 
 

3.2.4  Beratungen und Prüfungen nach der Wohnteilhabe-Bauverordnung (WTG-BauV) 
Zu den Aufgaben der Heimaufsicht gehören Beratungen von Interessenten und Trägern zu den baulichen 
Anforderungen an stationäre Einrichtungen nach Vorgaben der Wohnteilhabe-Bauverordnung (WTG-
BauV), die Prüfung von Plänen, die Teilnahme am Baugenehmigungsverfahren sowie Begehungen und 
Prüfungen der Umsetzung der Anforderungen nach Fertigstellung der Baumaßnahmen. 
 
Die Heimaufsicht berät alle Personen, die Interesse an der Gründung einer neuen Einrichtung haben bzw. 
Umbaumaßnahmen in Bestandseinrichtungen durchführen möchten. Hierbei werden die Grundsätze des 
WTG und die baulichen Anforderungen an verschiedenen Einrichtungstypen dem Interessenten erklärt.  
 
Im nächsten Schritt erfolgt eine Beratung anhand von Planentwürfen zusammen mit den Trägern und 
Planern. Bei Bestandsimmobilien ist es erforderlich, das Objekt aufzusuchen, um konkret die objektspezi-
fischen Fragen zu beantworten und eine Vor-Ort-Beratung durchzuführen. 
 
Nach § 37 WTG23 haben die Bau- und Wohnungsaufsichtsämter bei der Beantragung von Baugenehmi-
gung für stationäre Einrichtungen im Sinne des WTG die Heimaufsicht am Verfahren zu beteiligen. Hierbei 
prüft die Heimaufsicht die Genehmigungsplanung auf die Berücksichtigung der Vorschriften der WTG-
BauV bei der Planung, gibt eine Stellungnahme an das zuständige Bau- und Wohnungsaufsichtsamt ab 
und fordert ggf. eine Überarbeitung der Pläne ein. 
 
Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen wird bei einer Vor-Ort-Begehung die Umsetzung der Anforde-
rungen der WTG-BauV geprüft. Sollten Abweichungen bei der Ausführung festgestellt werden, müssen 
diese noch vor der Betriebsaufnahme beseitigt werden. 
 
Die Heimaufsicht ist nicht nur bei Neubauten Ansprechpartner von Trägern und Planern. Auch bei jegli-
chen Fragen zu Umbauvorhaben in Bestandseinrichtungen ist sie beratend tätig. 
  

 
22 § 28 WTG (2010) 
23 § 30 WTG (2010) 
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3.2.5  Maßnahmen der Heimaufsicht 
Für den Fall, dass bei einer Prüfung Mängel festgestellt werden, setzt die Heimaufsicht bei den Leistungs-
anbietern deren Beseitigung durch. Zur Mängelbeseitigung kommen gegenüber den Leistungsanbietern 
folgende ordnungsrechtliche Maßnahmen nach §§ 27 WTG24 in Betracht: 
 
• Beratung bei Mängeln (§ 28 WTG)25, 
• Anordnungen zur Mängelbeseitigung (§ 29 WTG)26, 
• Beschäftigungsverbot (§ 30 Abs. 1 WTG)27, 
• Einsetzung einer kommissarischen Leitung beim Leistungsanbieter (§ 30 Abs. 2 WTG28 i. V. m. § 5 

WTG-PersV),  
• Aufnahmestopp (§ 31 WTG)29 oder 
• Untersagung des Betriebes einer stationären Einrichtung oder der Leistungserbringung in einer 

betreuten Wohngemeinschaft (§ 32 WTG)30. Mit der Novellierung des WTG wurde diese ab  
1. Dezember 2021 weiter ergänzt bzw. präzisiert, so dass die Untersagung des Betriebes einer 
Einrichtung, einer anbieterverantworteten Pflege-Wohngemeinschaft oder einer Wohngemein-
schaft für Menschen mit Behinderungen oder die Leistungserbringung in einer selbstverantwor-
teten Pflege-Wohngemeinschaft erfolgen kann. 

 
Die Heimaufsicht entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit, welche Maßnahmen im Einzelfall ergriffen werden. Zunächst wird die Heimauf-
sicht grundsätzlich versuchen, im Wege der Beratung nach § 28 WTG31 darauf hinzuwirken, dass Mängel 
abgestellt und Beeinträchtigungen beseitigt werden. 

Wenn festgestellte Mängel auch nach Beratung (mit Fristsetzung) nicht abgestellt werden, sind Maßnah-
men nach §§ 29 bis 32 WTG32 möglich. Die Maßnahmen sind Verwaltungsakte, d. h. Bescheide, die in 
unterschiedlicher Schwere in die Eigentums- und Freiheitsrechte der Leistungsanbieter aus Artikel 14, 12 
und 2 Absatz 1 Grundgesetz (GG) eingreifen. Der schwerste Eingriff ist die Untersagung nach § 32 WTG33. 
Gehen von den Mängeln erhebliche Gefahren für bedeutende Rechtsgüter aus, sind Maßnahmen nach §§ 
28 bis 32 WTG34 auch ohne vorherige Beratung möglich. 
 
4.   Die Aufgabenschwerpunkte der Heimaufsicht während der SARS-CoV-2-Pandemie  
 
Seit dem Ausbruch der SARS-CoV-2-Pandemie im Jahr 2020 hat die Heimaufsicht ihre Tätigkeit auf die 
pandemische Situation und die veränderten Anforderungen eingestellt. Die Pandemie stellte auch im Jahr 
2021 die Heimaufsicht vor eine große Herausforderung und erforderte eine veränderte und flexible Vor-
gehensweise. 
 
Mit dem Ausbruch der Pandemie in Deutschland und der Einführung von Einschränkungen mussten durch 
Erlasse der Senatsverwaltungen für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (SenGPG) sowie für Integration, 
Arbeit und Arbeit (SenIAS) die Regelprüfungen der Heimaufsicht in den Einrichtungen ab März 2020 aus-
gesetzt werden. Sofort mit der Entspannung der Lage im Sommer 2020 führte die Heimaufsicht allein in 
den Monaten Juli bis September 2020 ca. 80 unangemeldete Schwerpunktprüfungen in Einrichtungen 
ohne aktive Covid-19-Infektionen der Bewohnerinnen und Bewohner durch. Bei den Schwerpunktprüfun-
gen standen vor allem die Themen Hygiene, Selbstbestimmung, Besuchsregelung und Mitwirkungsrechte 
der Bewohnerinnen und Bewohner im Vordergrund. Mit Beginn der zweiten Pandemiewelle im Herbst 

 
24 § 20 WTG (2010) 
25 § 21 WTG (2010) 
26 § 22 WTG (2010) 
27 § 23 WTG (2010) 
28 § 23 Abs. 2 WTG (2010) 
29 „Belegungsstopp in stationären Einrichtungen“: § 24 WTG (2010) 
30 § 25 WTG (2010) 
31 § 21 WTG (2010) 
32 § 22 bis 25 WTG (2010) 
33 § 25 WTG (2010) 
34 § 22 bis 25 WTG (2010) 



- 11 - 
 

 
WTG-Tätigkeitsbericht der Heimaufsicht 2020/2021 
 

2020 stellte die Heimaufsicht ihre Prüfungen von Schwerpunktprüfungen anlässlich der Zunahme von Co-
vid-19-Infektionen in Einrichtungen auf anlassbezogene Prüfungen von Einrichtungen mit aktiven Covid-
19-Infektionen um. Hauptthemen dieser Prüfungen waren u. a. die Hygiene-, Schutz- und Pandemiemaß-
nahmen sowie das Krisenmanagement der Einrichtungen. Im Zeitraum Oktober bis Dezember 2020 voll-
zog die Heimaufsicht über 100 ungemeldete anlassbezogene Prüfungen der von SARS-CoV-2-Virus be-
troffenen Einrichtungen.  
 
Die Durchführungen von Regelprüfungen blieben auf Erlass der Senatsverwaltungen SenGPG und SenIAS 
bis einschließlich dem 1. Quartal 2021 ausgesetzt. Ab April 2021 fanden wieder Regelprüfungen durch die 
Heimaufsicht statt, wenn auch nicht in gleichem Umfang wie vor der Pandemie. Die SARS-CoV-2-Infekti-
onsschutzmaßnahmenverordnung des Senats von Berlin sowie die Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verord-
nung der Senatsverwaltung Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (SenGPG) waren für die Arbeit der Hei-
maufsicht relevant und von großer Bedeutung. Da die Verordnungen mehrmals an die veränderte pande-
mische Situation angepasst wurden, etablierte sich die Heimaufsicht seit Beginn der Pandemie als wichti-
ger Ansprechpartner. Sie vermittelte Menschen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, die in einer 
betreuten gemeinschaftlichen Wohnform leben, wie auch den Leistungsanbietern und Beschäftigten in 
der Pflege auf Grundlage der geltenden Verordnungen die notwendigen Informationen und stellte den 
Betroffenen und Leistungsanbietern mehrfach zusammengefasste und themenbezogene Handlungsemp-
fehlungen und Merkblätter zur Verfügung. So ist beispielsweise ein Merkblatt zu den pandemiebedingten 
Besuchsregelungen in Pflegeeinrichtungen in Berlin im Internet veröffentlicht, welches die wichtigsten 
Punkte zur Orientierung zusammenfasst. Das Merkblatt informiert transparent und leicht zugänglich über 
die jeweils aktuelle Rechtslage und ermöglicht es, für alle Beteiligten immer auf dem Laufenden zu blei-
ben. 
 
Um einen erstmaligen Überblick über den Impf- bzw. den Genesenenstatus des in Berliner Einrichtungen 
tätigen Pflegepersonals (inkl. Betreuungskräften) zu erhalten, veranlasste die Heimaufsicht im Juni 2021 
eine entsprechende Abfrage, verbunden mit einer Stichtagsmeldung zur Personalsituation in den Einrich-
tungen. 
 
Zu Beginn der „Vierten Welle“ im August 2021 wandte sich die Heimaufsicht vorausschauend an alle Trä-
ger und Einrichtungen in Berlin, um für die notwendige Krisenprävention, die Planung von Impfstrategien 
(3. Impfung der Bewohnerinnen und Bewohner) sowie die Schaffung von Impfmöglichkeiten für die Be-
schäftigten in den Einrichtungen zu sensibilisieren. Zudem forderte die Heimaufsicht in diesem Zusam-
menhang von allen Einrichtungen die aktuellen Pandemieplanungen an. 
 
Für die stationären Einrichtungen besteht nach § 19 WTG35 eine Anzeigepflicht der besonderen Vorkomm-
nisse. Dazu zählen u. a. die meldepflichtigen Infektionen und Erkrankungen nach dem Infektionsschutz-
gesetz. Eine wichtige Aufgabe der Heimaufsicht ist seit dem Beginn der Pandemie, die vom SARS-CoV-2-
Virus betroffenen Einrichtungen ohne Zeitverlust zu beraten und die Einhaltung der Hygienevorschriften 
und Besuchsrechte sicherzustellen. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Heimaufsicht stehen 
mit den betroffenen Einrichtungen in engem Kontakt, führen bedarfsgerecht Vor Ort-Begehungen durch 
und bewerten die Entwicklung des Ausbruchsgeschehens und die Wirksamkeit der getroffenen Maßnah-
men. 

Durch die Heimaufsicht werden die Infektionsanzeigen aus den Einrichtungen umfangreich und nachvoll-
ziehbar statistisch erfasst und der politischen Leitung täglich zur Verfügung gestellt. Dieses aufwendige 
Monitoring ist für alle Beteiligten eine sehr wertvolle und stets aktuelle Übersicht über das Infektionsge-
schehen in stationären Einrichtungen in Berlin. Die statistische Erfassung liefert aussagekräftige und de-
taillierte Informationen über jedes einzelne Ausbruchsgeschehen. Die Heimaufsicht berichtet der politi-
schen Leitung regelmäßig über die Infektionslage in der stationären Pflege in Berlin. 

 

 
35 § 13 WTG 2021 



- 12 - 
 

 
WTG-Tätigkeitsbericht der Heimaufsicht 2020/2021 
 

5. Die Novellierung des Wohnteilhabegesetzes 

Im Verlauf der letzten Jahre haben sich Strukturen ebenso wie Schutzbedarfe verändert, weshalb das 
„Gesetz über Selbstbestimmung und Teilhabe in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen“ neu ausge-
richtet und qualitativ weiterentwickelt wurde. Das Wohnteilhabegesetz vom 3. Juni 2010 wird durch die 
Neufassung des Wohnteilhabegesetz (WTG 2021) vom 4. Mai 2021 abgelöst. Das neue Gesetz trat am 1. 
Dezember 2021 in Kraft. Die drei Rechtsverordnungen zum WTG (Wohnteilhabe-Personalverordnung, 
Wohnteilhabe-Bauverordnung und Wohnteilhabe-Mitwirkungsverordnung) bleiben zunächst bestehen 
und gelten bis auf Weiteres. 
 
Das neue WTG unterscheidet zwischen selbst- und anbieterverantworteten Wohngemeinschaften und 
sieht regelmäßige Prüfungen in anbieterverantworteten Pflege-Wohngemeinschaften in Abständen von 
höchstes vier Jahren vor. Bei Intensivpflege-Wohngemeinschaften wird die Heimaufsicht im Abstand von 
höchstens zwei Jahren Regelprüfungen durchführen. Dies ist darin begründet, dass sich in der Vergangen-
heit gezeigt hat, dass diese idealtypische Annahme der „Selbstbestimmung“ in betreuten Wohngemein-
schaften in vielen Fällen nicht aufrechterhalten werden kann, weil die Handlungsfähigkeit etwa im Sinne 
einer Auftraggebergemeinschaft nicht hergestellt oder nur sehr schwer aufrechterhalten werden kann 
und somit strukturelle Abhängigkeiten gegenüber einem oder gegebenenfalls mehreren Leistungsanbie-
tern bestehen. Betreute Wohngemeinschaften sind im Vergleich zu stationären Einrichtungen überschau-
barer und das Zusammenleben ist familiärer. Daher wurde mit der Kategorie der anbieterverantworteten 
Pflege-Wohngemeinschaft eine neue Pflegewohnformkategorie eingeführt, die sich zwischen selbstver-
antworteten Pflege-Wohngemeinschaften und Pflegeeinrichtungen bewegt. Dementsprechend bewegen 
sich die Rechtsfolgen nach dem WTG für anbieterverantwortete Pflege-Wohngemeinschaften ebenfalls in 
etwa zwischen den beiden anderen Pflegewohnformarten. 
 
Für die bis einschließlich 30. November 2021 bestehenden Pflege-Wohngemeinschaften finden die Vor-
schriften des Wohnteilhabegesetzes vom 3. Juni 2010 (GVBl. S. 285) bis zum 31. Mai 2023 zunächst weiter 
Anwendung. Ab 1. Juni 2023 gelten die Vorschriften der Neufassung des WTG 2021. 
 
Die Novellierung des Gesetzes hatte in dem hier betrachteten Zeitraum noch  eine signifikanten Auswir-
kungen. Lediglich durch die hinzukommenden Meldepflichten für die ab dem 1. Dezember 2021 gegrün-
deten Pflege-Wohngemeinschaften entstanden Tätigkeiten. In dem Zeitraum 1. Dezember 2021 bis 31. 
Dezember 2021 wurden sechs Wohngemeinschaften angezeigt und davon wurden drei in Betrieb genom-
men. Es fanden zudem in 2021 sechs Pflichtberatungen vor Inbetriebnahme durch die Heimaufsicht statt.  
 
Mit der Neufassung des WTG wurden die Pflichten der Leistungsanbieter erweitert, insbesondere zur 
Transparenz, zur Sozialraumintegration sowie zur Verbesserung des Schutzes vor Missbrauch, Ausbeu-
tung, Gewalt und Diskriminierung. Die individuellen und kollektiven Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte 
der unterstützungsbedürftigen Menschen mit Pflegebedürftigkeit und Behinderungen wurden gestärkt.  
 
Die Handlungsmöglichkeiten der Heimaufsicht wurden mit der gesetzlichen Neufassung verbessert.  
 
Der Internetauftritt der Heimaufsicht wird aufgrund der Novellierung des WTG sukzessive aktualisiert. Die 
Homepage wird insbesondere allgemeine Informationen zu den (veränderten) Rechtsgrundlagen, Infor-
mationen zu Verfahren, Hilfestellungen in Form von FAQ’s sowie die Bereitstellung von Vordrucken um-
fassen. Die Informationen sind nicht nur für Leistungsanbieter bestimmt, sondern zum größten Teil auch 
für alle anderen vom WTG betroffenen Personen oder Institutionen. 
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6. Daten der Wohnformen nach WTG 

6.1 Grunddaten der Pflegeeinrichtungen und der Besonderen Wohnformen der Eingliederungs-
hilfe 

 
 

 Gesamtanzahl aller stationären 
Einrichtungen und Plätze  

 

 
Einrichtungen 

 
Plätze 

2020 592 38.533 
2021 593 38.653 

 
6.1.1 Entwicklung der Pflegeeinrichtungen und der Besonderen Wohnformen der Eingliederungs

hilfe
-

36 von 2014 – 2021 

 

 
 
  

 
36 alte Bezeichnung: Entwicklung stationärer Einrichtungen für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen 
von 2014 - 2021 
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6.1.2 Anzahl der Einrichtungen nach Wohnform37 

 
 
 
6.1.3 Pflegeeinrichtungen 

 

Pflegeeinrichtungen  
Anzahl der 

Einrichtungen 
Angezeigte 

Bewohnerplätze 

 

2020 434 34.691 

 

2021 432 34.788 

 
 

Angezeigte Bewohnerplätze für Pflegebedürftige 38 

vollstationäre Langzeitpflegeeinrichtungen 31.799 

vollstationäre Kurzzeitpflegeeinrichtungen 294 

teilstationäre Tagespflegeeinrichtungen 2.401 

stationäre Hospizeinrichtungen 253 

Gesamt 34.747 

 

  

 
37 Stichtag 31.12.2021 
38 Stichtag 31.12.2021 
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6.1.4 Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe 

 
Besondere Wohnformen der Eingliede-
rungshilfe incl. Übergangswohnheime 

 
Anzahl der 

Einrichtungen 

 
Angezeigte 

Bewohnerplätze 

 
2020 

 

 
158 

 
3842 

 
2021 

 

 
159 

 
3865 

 
6.1.5 Schließungen 

Anzahl der geschlossenen Pflegeeinrichtungen  Anzahl der  
Einrichtungen 

Angezeigte  
Bewohnerplätze 

2020 4 180 

2021 13 695 

 
6.1.6 Inbetriebnahmen  

Anzahl der eröffneten Pflegeeinrichtungen 
2020 

Anzahl der 
Einrichtungen 

Angezeigte 
Bewohnerplätze 

 
Stationäre Hospizeinrichtungen  

 
2 

 
32 

 
Teilstationäre Tagespflegeeinrichtungen 

 
5 

 
168 

 
Gesamt 

 
7 

 
200 

 

Anzahl der eröffneten Pflegeeinrichtungen 
2021 

Anzahl der 
Einrichtungen 

Angezeigte 
Bewohnerplätze 

 
Vollstationäre Pflegeeinrichtungen 

 
3 

 
339 

 
Teilstationäre Tagespflegeeinrichtungen 

 
5 

 
134 

 
Gesamt 

 
8 

 
473 
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6.2 Grunddaten der Wohngemeinschaften  

 
6.2.1 Pflege-Wohngemeinschaften  

Anzahl der Pflege-Wohngemeinschaften  
 

2020 
 

 
731 

 
2021 

 

 
783 

Anzahl der in 2020 eröffneten  
Pflege-Wohngemeinschaften 47 

Anzahl der in 2020 aufgelösten 
Pflege-Wohngemeinschaften 15 

 

Anzahl der in 2021 eröffneten 
 Pflege-Wohngemeinschaften 61 

Anzahl der in 2021 aufgelösten 
Pflege-Wohngemeinschaften          5 

 
6.2.2 Entwicklung von 2014 – 2021 
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6.2.3 Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderungen39 

 
 
 
7. Statistische Angaben zu den Aufgabenschwerpunkten 

7.1 Informationen und Beratungen 

 
Beratungen 

 
(Anzahl der Beratungen und ab 2020 auch An-

zahl der Informationen) 

2018 2019 2020 2021 
 

1.711 
 

1.631 
 

6.156 
 

4.709 

 
Zählt man zu den Beratungen auch die Informationen zu SARS-CoV-2-Ausbruchsgeschehen in den Pflege-
einrichtungen und sonstigen Wohnformen der Eingliederungshilfe hinzu, die die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter der Heimaufsicht seit dem Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie erledigten, erhöht sich die 
Anzahl in den Jahren 2020 und 2021 deutlich im Vergleich zu den Vorjahren. Die Beratungsschwerpunkte 
betrafen in den Jahren 2021 und 2021 den Umgang mit Besuchsregelungen, insbesondere die Einhaltung 
der Besuchsrechte, die pandemiebedingten Hygiene- und Schutzmaßnahmen und die Beratungen zur Um-
setzung der Corona-bedingten Rechtsvorschriften. Diese Schwerpunkte machen deutlich, dass die Bera-
tungstätigkeit der Heimaufsicht aufgrund der Quantität, der notwendigen Aktualität der Informationen 
während der Pandemie sowie der Komplexität mit großem Zeitaufwand verbunden ist. 
  

 
39 Stichtag 31.12.2021 

315

670

Anzahl der  Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung

Wohngemeinschaften für Menschen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung

Wohngemeinschaften für Menschen mit seelischer Behinderung
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7.2  Beschwerden in Bezug auf sämtliche betreute gemeinschaftliche Wohnformen 
 

 
Beschwerden 

(Anzahl der erledigten Beschwerden) 

2018 2019 2020 2021 
 

342 
 

430 
 

574 
 

494 
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7.3  Prüfungen von Einrichtungen40 

Erfasst wurden nur Prüfungen der Einrichtungen vor Ort, nicht jedoch vorab durchgeführte Recherchen 
am Arbeitsplatz der Prüferinnen und Prüfer. Beratungen im Zusammenhang mit Prüfungen oder im 
Anschluss an Prüfungen, ggf. auch vor Ort, Auswertungen von Unterlagen etc. mit zeitlichem und 
inhaltlichem Zusammenhang zur ersten Prüfung vor Ort wurden nicht gesondert gezählt. Prüfungen vor 
Ort, die sich über zwei oder mehrere Tage erstrecken und in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen, 
zählen nur als eine Prüfung. 
 

 
Gesamtzahl der Prüfungen 

 
2020 279 
2021 334 

 

 
 

 
40 Die Auswertungen unter 7.3 umfassen Prüfungen in Pflegeeinrichtungen und in den Besonderen Wohnformen 
der Eingliederungshilfe. 
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7.4 Prüfungen von Wohngemeinschaften41 

Erfasst wurden nur Prüfungen der Wohngemeinschaften vor Ort, nicht jedoch vorab durchgeführte 
Recherchen am Arbeitsplatz der Prüferinnen und Prüfer. Beratungen im Zusammenhang mit Prüfungen 
oder im Anschluss an Prüfungen, ggf. auch vor Ort, Auswertungen von Unterlagen etc. mit zeitlichem und 
inhaltlichem Zusammenhang zur ersten Prüfung vor Ort wurden nicht gesondert gezählt. Prüfungen vor 
Ort, die sich über zwei oder mehrere Tage erstrecken und in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen, 
zählen nur als eine Prüfung. 
 

 
Prüfungen von Wohngemeinschaften 

 
 

2020 
 

3 
 

2021 
 

26  

  
7.5 Anzahl und Art der festgestellten Mängel  

 
Anzahl der vorgefundenen Mängel in stationären Einrichtungen42 

 
 

2020 
 

6 
 

2021 
 

65 
 

 
41 Hierunter fallen Wohngemeinschaften für pflegebedürftige und behinderte Menschen. 
42 Die Auswertungen unter 7.5 umfassen Prüfungen in Pflegeeinrichtungen und in den Besonderen Wohnformen 
der Eingliederungshilfe. 
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7.6 Ergriffene Maßnahmen bei Mängelfeststellungen 

Bestehen in einer betreuten gemeinschaftlichen Wohnform Mängel oder drohen Mängel, berät die Auf-
sichtsbehörde vor der Anordnung von Maßnahmen nach den §§ 29 bis 32 WTG43 den Leistungsanbieter 
zunächst, wie die Mängel abgestellt oder abgewendet werden können, und ihm eine angemessene Frist 
zur Beseitigung oder Verhinderung der Mängel setzen. Die Heimaufsicht hat im Jahr 2020 2.435 Beratun-
gen und im Jahr 2021 1.508 Beratungen durchgeführt. Zählt man zu den Beratungen auch die Informati-
onen zu SARS-CoV-2-Ausbruchsgeschehen in den Pflegeeinrichtungen und sonstigen Wohnformen der 
Eingliederungshilfe hinzu, die die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Heimaufsicht seit dem Be-
ginn der SARS-CoV-2-Pandemie erledigten, erhöht sich die Anzahl im Jahren 2020 auf 6.156 und im Jahr 
2021 auf 4.709 Informationen/Beratungen.  
 
Zur Beseitigung festgestellter Mängel verfügt die Heimaufsicht über verschiedene ordnungsrechtliche 
Instrumente, um zeitnah und angemessen zu reagieren: 

Anordnungen zur Mängelbeseitigung nach § 29 WTG: 

Wenn die Heimaufsicht in einer Einrichtung einen Gesetzesverstoß in Form gravierender Mängel feststellt, 
aus denen sich eine Gefahr für Leib und Leben der Bewohnerinnen und Bewohner der stationären Pflege-
einrichtung ergeben könnte, ordnet die Heimaufsicht an, diese Mängel unverzüglich zu beheben. Im Jahr 
2020 hat die Heimaufsicht drei und im Jahr 2021 neun Anordnungen zur Mängelbeseitigung getroffen. 

  

 
43 § 22 bis 25 WTG (2010) 
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Beschäftigungsverbot nach § 30 WTG: 

Die Heimaufsicht kann die Beschäftigung einer Person in einer betreuten gemeinschaftlichen Wohnform 
nach dem WTG untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Person die für ihre 
Tätigkeit erforderlich Eignung nicht besitzt. Im Jahr 2020 war dies zweimal und im Jahr 2021 nicht erfor-
derlich. 

Belegungsstopp / ab 1. Dezember 2021: Aufnahmestopp nach § 31 WTG: 

Die Heimaufsicht kann aufgrund gravierender Qualitätsdefizite in einer Einrichtung einen zeitlich befris-
teten Belegungsstopp/Aufnahmestopp verhängen. Das bedeutet für eine Einrichtung, dass sie keine 
neuen Bewohnerinnen und Bewohner aufnehmen darf bis die Mängel nachweislich abgestellt worden 
sind und eine den gesetzlichen und leistungsrechtlichen Vorgaben entsprechende Pflege und Betreuung 
sichergestellt ist. Im Jahr 2020 hat die Heimaufsicht einen und im Jahr 2021 drei Belegungsstopps (Auf-
nahmestopps) angeordnet. 

Untersagung nach § 32 WTG: 

Eine Untersagung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die Anforderungen des § 17 WTG44   (Vo-
raussetzungen der Leistungserbringung) nicht erfüllt werden und infolgedessen erhebliche Gefahren für 
die Bewohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen und Nutzerinnen und Nutzer in Wohngemeinschaften 
vorliegen und Anordnungen nach den §§ 28 bis 31 WTG nicht ausreichen, um die Gefahren abzuwenden. 
Eine Untersagung war in den Jahren 2020 und 2021 nicht notwendig. 

Ordnungswidrigkeitsverfahren nach § 38 WTG45: 

Verschiedene Verstöße können nach dem WTG und seinen dazu gehörenden Rechtsverordnungen in ei-
nem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) mit einem Bußgeld geahndet wer-
den. Sofern im Einzelfall ein geringfügiger Erstverstoß und keine vorsätzliche Handlung vorliegt, werden 
die Betroffenen von der Heimaufsicht umfassend beraten und auf die künftige Einhaltung der Rechtsvor-
schriften hingewiesen. In diesen Fällen verzichtet die Heimaufsicht auf die Weiterführung des Ordnungs-
widrigkeitsverfahrens. In den Jahren 2020 und 2021 wurden durch die Heimaufsicht keine Ordnungswid-
rigkeitsverfahren eingeleitet. 

7.7 Fürsprecherinnen und Fürsprecher 

Zum Zwecke der Mitwirkung und der Wahrnehmung ihrer Interessen können die Bewohnerinnen 
und Bewohner für jede Einrichtung persönlich einen Bewohnerbeirat wählen. Kommt die Wahl eines Be-
wohnerbeirates in einer Einrichtung nicht zustande, so hat die Aufsichtsbehörde zum Zwecke der Mitwir-
kung gemäß § 23 WTG Fürsprecherinnen und Fürsprecher zu bestellen. 
 

 
Anzahl der bestellten Fürsprecherinnen und 
Fürsprechern in stationären Einrichtungen 

 
 

2020 
 

64 
 

2021 
 

65 
 
  

 
44 § 11 WTG (2010) 
45 § 31 WTG (2010) 
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7.8 Zuordnungsprüfungen  

 
Anzahl der Zuordnungsprüfungen 

 
 

2020 
 

3 
 

2021 
 

14 
 
 
8. Ausblick 

Die Heimaufsicht ist seit Jahren bestrebt, insbesondere ihre Prüftätigkeit kontinuierlich zu steigern und 
qualitativ zu verbessern.  
 
Nachdem im Jahr 2019 die Prüfrichtlinien bereits angepasst und die Prüfkataloge teilweise evaluiert 
wurden, macht die Novellierung des Wohnteilhabegesetzes dies erneut und umfassender erforderlich. 
Die Prüfrichtlinien dienen zum einen der Umsetzung des WTG. Zum anderen stellen sie für die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Heimaufsicht eine verbindliche und handlungsleitende 
Grundlage zum Prüfprozess und der anschließenden Erstellung eines aussagekräftigen Prüfberichtes dar. 
Damit verbunden ist das Ziel, Transparenz über die Vorgehensweise für alle am Prüfgeschehen beteiligten 
Personen, Einrichtungen und Institutionen zu schaffen. 
 
Im Jahr 2021 hat die Heimaufsicht damit begonnen, die Prüfrichtlinien zur Durchführung von 
Aufsichtsprüfungen in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen sowie die Prüfbögen und mit 
geltenden Dokumenten zu überarbeiten. Leider konnten die Planungen und Vorbereitungen durch die 
SARS-CoV-2-Pandemie im Zusammenhang mit den erweiterten Arbeitsschwerpunkte für die Heimaufsicht 
nicht abgeschlossen werden. Somit lagen die neuen Prüfrichtlinien nicht zeitgleich mit dem Inkraftteten 
des WTG 2021 vor. Die Erarbeitung neuer Prüfrichtlinien wird daher im Jahr 2022 fortgesetzt und 
abgeschlossen werden. Die Überarbeitung erfolgt in enger Abstimmung mit den zuständigen 
Fachaufsichten in den Senatsverwaltungen. Die abschließende Überarbeitungsphase der neuen 
Prüfrichtlinien im Jahr 2022 schließt die notwendigen Schulungen der Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter, eine Pilotierungsphase sowie die Evaluation der praktischen Anwendbarkeit des neuen 
Prüfkonzeptes ein. 
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9. Fundstellen 

Die im vorliegenden Tätigkeitsbericht genannten Rechtsquellen können auf der nachstehenden Internet-
seite aufgerufen werden.  
https://www.berlin.de/lageso/soziales/heimaufsicht/  
Auf dieser Seite befindet sich der Link zu den Prüfberichten der Heimaufsicht. 
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